
 

 

Verwaltungsvorschrift der Landesregierung über die Vergabe öffentlicher Aufträge 

(VwV Beschaffung) 

 

Vom 23. Juli 2024, - Az.: WM17-02-134/171 - 

 

1 Ziele  

 

Nachhaltige Beschaffung ist das Ziel der Landesregierung. Dabei heißt Nachhal-

tigkeit in diesem Zusammenhang, neben wirtschaftlichen Aspekten – unter Be-

rücksichtigung von § 7 Landeshaushaltsordnung (LHO) – qualitative, innovative, 

soziale, klima- und umweltbezogene Aspekte angemessen zu berücksichtigen, 

um sicherzustellen, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht auf 

Kosten kommender Generationen verbraucht werden. 

 

2 Anwendungsbereich, Handlungsleitfaden 

 

2.1  Sachlicher Anwendungsbereich 

 

Diese Verwaltungsvorschrift gilt für die entgeltliche Beschaffung von Liefer- und 

Dienstleistungen im Sinne der Definition des § 103 Absatz 1, 2 und 4 des Geset-

zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in der jeweils geltenden Fas-

sung (öffentlicher Auftrag). 

Diese Verwaltungsvorschrift findet keine Anwendung in den Fällen, die in §§ 102, 

107, 108, 109, 116, 117 oder 145 GWB geregelt sind.  

 

2.2 Persönlicher Anwendungsbereich 

 

Diese Verwaltungsvorschrift ist von allen Behörden, Betrieben und Einrichtungen 

des Landes sowie den landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentli-

chen Rechts anzuwenden, die § 55 LHO unmittelbar (öffentliche Auftraggeber) 

oder nach § 105 LHO (Auftraggeber) zu beachten haben, soweit sie Mittel des 

Landeshaushalts bewirtschaften. Für juristische Personen des öffentlichen 

Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen, findet Nummer 3 der VV zu 

§ 55 LHO Anwendung. 

 

2.3 Anzuwendende Regelungen 

 

Diese Verwaltungsvorschrift ist anzuwenden, sofern der geschätzte Auftragswert 

ohne Umsatzsteuer die Schwellenwerte gemäß § 106 GWB unterschreitet; die 



 

 

vorgenannte Einschränkung gilt nicht für die Gemeinsame Beschaffung nach 

Nummer 14.  

Die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) ist in der jeweils geltenden Fassung 

anzuwenden, sofern diese Verwaltungsvorschrift nichts Abweichendes bestimmt.  

 

2.4 Handlungsleitfaden 

 

Auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums (Handlungsleitfaden Beschaf-

fung) ist ein Handlungsleitfaden zur Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen 

durch Behörden, Betriebe und Einrichtungen des Landes veröffentlicht. 

 

3 Vergütung für die Erstellung zusätzlicher Unterlagen 

 

Den Unternehmen werden für die Ausarbeitung von Bewerbungs- oder Ange-

botsunterlagen grundsätzlich keine Kosten erstattet. Leistungen sind dann ange-

messen zu vergüten (analog § 77 Absatz 2 Vergabeverordnung, § 632 Absatz 2 

Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), wenn es erforderlich ist, von den Unterneh-

men außerhalb von Planungswettbewerben im Rahmen der Angebotserstellung 

zusätzliche Unterlagen, wie eigenständige Entwürfe, Pläne, Zeichnungen oder 

Berechnungen anzufordern. Solche Unterlagen gehören üblicherweise nicht zur 

Ausarbeitung der Bewerbungs- oder Angebotsunterlagen. Sie nehmen aber ein 

derartiges zeitliches Ausmaß an oder erfordern eine Qualität, dass sie aus dem 

Rahmen des Üblichen herausfallen. Die Angemessenheit richtet sich nach Art, 

Umfang und Kosten der damit verbundenen Arbeit.  

Die Vergütung ist einheitlich für alle Unternehmen festzusetzen und den Unter-

nehmen vor Ausarbeitung der zusätzlichen Unterlagen zur Kenntnis zu geben. 

Die Vergütung kann entweder mit der Auftragsbekanntmachung oder mit der Auf-

forderung zu Verhandlungen festgesetzt werden.  

 

4 Angemessene Beteiligung des Mittelstandes und von Start-ups  

 

4.1  Mittelstand 

 

Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sind mittelständische Interessen vornehm-

lich zu berücksichtigen. Entsprechend der Definition der Empfehlung 

2003/361/EG in der jeweils geltenden Fassung, gehören zur mittelständischen 

Wirtschaft kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die weniger als 250 Beschäf-

tigte haben und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen 

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/aufsicht-und-recht/oeffentliches-auftragswesen/vorschriften-fuer-landeseinrichtungen
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/aufsicht-und-recht/oeffentliches-auftragswesen/vorschriften-fuer-landeseinrichtungen


 

 

Euro erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Millionen 

Euro beläuft.  

 

4.2 Pilotprojekt für innovationsfreundliche Vergabe an Start-ups 

 

Abweichend von § 14 UVgO und Nummer 7.2 dieser Verwaltungsvorschrift kön-

nen Liefer- und Dienstleistungen unter Berücksichtigung der Haushaltsgrund-

sätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gemäß § 7 LHO ohne ein Vergabe-

verfahren an Start-ups vergeben werden, wenn der Auftragswert unterhalb des 

jeweiligen Schwellenwerts gemäß § 106 Absatz 2 GWB liegt.  

 

Sofern in der UVgO nicht abweichend geregelt, sind Start-ups junge innovative 

Unternehmen mit Wachstumsambitionen. Sie zeichnen sich durch ein innovati-

ves Geschäftsmodell, ein innovatives Produkt oder eine innovative Dienstleistung 

aus. Außerdem haben sie Skalierungspotenzial, das heißt das Potenzial zu 

wachsen und sich zu entwickeln. Es empfiehlt sich, eine Markterkundung vorab 

durchzuführen und zu dokumentieren. Die Vertragsbedingungen nach Nummer 

12 sind zu nennen. 

 

Diese Ausnahme gilt nicht für die Gegenstände, die der gemeinsamen Beschaf-

fung unterliegen (siehe Nummer 14) 

 

Das Pilotprojekt endet drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift. 

Die Auswirkungen des Pilotprojekts werden zum Ende des Jahres 2026 evalu-

iert. Dabei ist darzustellen, inwieweit das Pilotprojekt Wirkung entfaltet und, so-

weit notwendig, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die Beteili-

gung von Start-ups an der Vergabe öffentlicher Aufträge weiter zu stärken. 

 

4.3  Sonstige Unterstützungsmöglichkeiten 

 

Um Start-ups bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu berücksichtigen, bestehen 

folgende weiteren Unterstützungsmöglichkeiten: 

 

a) Bei einer Beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und bei 

der Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb (siehe Num-

mer 7.1) sind Start-ups regelmäßig in angemessenem Umfang zur Angebots-

abgabe aufzufordern, soweit dies mit der vertragsgemäßen Ausführung der 

Leistungen zu vereinbaren ist. 

 



 

 

b) Für den Fall, dass Unternehmen Leistungen an Unterauftragnehmer verge-

ben wollen, ist in den Vergabeunterlagen vorzuschreiben, dass das Unter-

nehmen gehalten ist, zu Unteraufträgen Start-ups in dem Umfang heranzu-

ziehen, wie dies mit der vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen zu ver-

einbaren ist. 

 

5  Bedarfsermittlung, Bedarfsanalyse 

 

5.1  Allgemeines 

 

Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens ist grundsätzlich eine detaillierte Be-

darfsanalyse durchzuführen, der sich eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach 

§ 7 LHO in Verbindung mit Nummer 2 der VV LHO anschließt. 

 

Im Rahmen der Bedarfsanalyse sind, soweit mit vertretbarem Aufwand möglich, 

die Klimawirkungen im Allgemeinen, der Energieverbrauch, die verursachten 

Treibhausgasemissionen während des gesamten Lebenszyklus der Leistung und 

der Aspekt der energieeffizientesten Systemlösung zu prüfen. 

 

Kommen mehrere Möglichkeiten der Beschaffung in Betracht, soll solchen Liefer- 

und Dienstleistungen der Vorzug gegeben werden, mit denen das Ziel der Ver-

meidung oder Verringerung von Treibhausgasemissionen in einem möglichst 

großen Umfang erreicht werden kann. Mehraufwendungen bei der Beschaffung 

sollen nicht außer Verhältnis zu ihrem Beitrag zur Treibhausgasminderung ste-

hen. 

 

Auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums sind dazu entsprechende Hilfe-

stellungen hinterlegt (Internetseite des Wirtschaftsministeriums Arbeitshilfen für 

die Beschaffung). 

 

5.2  CO2-Schattenpreis, CO2-Emissionen 

 

In Umsetzung von § 8 Absatz 2 Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsge-

setz Baden-Württemberg (KlimaG BW) soll bei der Beschaffung von Liefer- und 

Dienstleistungen durch das Land im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsuntersu-

chung ein rechnerischer Preis veranschlagt werden. Dieser Preis entspricht dem 

vom Umweltbundesamt wissenschaftlich ermittelten und empfohlenen Wert für 

jede über den Lebenszyklus der Maßnahme entstehende Tonne Kohlenstoffdi-

oxid (CO2) (CO2-Schattenpreis).  

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/aufsicht-und-recht/oeffentliches-auftragswesen/vorschriften-fuer-landeseinrichtungen
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/aufsicht-und-recht/oeffentliches-auftragswesen/vorschriften-fuer-landeseinrichtungen


 

 

 

Ein CO2-Schattenpreis ist nicht zu veranschlagen, wenn der Auftragswert die 

Höhe von 100 000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigt. Ein CO2-Schatten-

preis ist auch dann nicht zu veranschlagen, wenn keine verlässlichen und belast-

baren Hilfestellungen für die Berechnung von CO2-Emissionen der Leistung be-

ziehungsweise Leistungs- oder zumindest Produktgruppe verfügbar sind. 

 

6 Kommunikation und Informationsübermittlung 

 

Die elektronische Kommunikation einschließlich Angebotsabgabe kann bei der 

Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen per E-Mail erfolgen, wenn eine Be-

schränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb oder eine Verhandlungs-

vergabe ohne Teilnahmewettbewerb durchgeführt wird.  § 7 Absatz 4, § 39 Satz 

1 und § 40 UVgO finden hierauf keine Anwendung. Die Auftraggeber haben 

durch organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass Manipulationsmöglich-

keiten verhindert werden (zum Beispiel durch Einrichtung einer Funktions-E-Mail 

Adresse für die Angebotseinreichung, auf die nur Beschäftigte Zugriff haben, die 

nicht der Bedarfsstelle angehören. 

 

7  Wertgrenzen, Wahl der richtigen Verfahrensart 

 

7.1 Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsver-

gabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb 

 

Zusätzlich zu den in § 8 Absätze 3 und 4 UVgO geregelten Voraussetzungen 

dürfen Beschaffungen unterhalb des jeweiligen Schwellenwerts gemäß §106 Ab-

satz 2 GWB auch im Wege einer Beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahme-

wettbewerb oder einer Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbe-

werb vergeben werden. 

 

7.2 Direktauftrag 

 

§ 14 UVgO findet mit der Maßgabe Anwendung, dass ein Direktauftrag bis zu ei-

nem Betrag von 100 000 Euro ohne Umsatzsteuer zulässig ist. Dies gilt auch für 

die Beschaffung freiberuflicher Leistungen. Bezüglich der Vergabe von Liefer- 

und Dienstleistungen an Start-ups siehe Nummer 4.2. 

 

Diese Ausnahme gilt nicht für die Gegenstände, die der gemeinsamen Beschaf-

fung unterliegen (siehe Nummer 14). 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVGO&p=7&verdatabref=20231101&verdatbisref=25000101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVGO&p=7&x=4&verdatabref=20231101&verdatbisref=25000101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVGO&p=39&verdatabref=20231101&verdatbisref=25000101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVGO&p=40&verdatabref=20231101&verdatbisref=25000101


 

 

 

7.3  Befristung, Evaluation 

 

Die in den Nummern 7.1 und 7.2 festgelegten Wertgrenzen sind bis zum Ablauf 

von drei Jahren nach Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift befristet.  

 

Die Auswirkungen der in den Nummern 7.1 und 7.2 festgelegten Wertgrenzen 

sind zum Ende des Jahres 2026 zu evaluieren.  

 

8 Vergabe freiberuflicher Leistungen  

 

Bei der Vergabe von freiberuflichen Leistungen (§ 50 UVgO) sind unter Berück-

sichtigung der Haushaltsgrundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ge-

mäß § 7 LHO und aus Wettbewerbsgründen eine Markterkundung durchzuführen 

oder mehrere Vergleichsangebote einzuholen, es sei denn im Einzelfall rechtferti-

gen die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände, dass nur ein Unterneh-

men zur Angebotsabgabe aufgefordert wird. Dabei können sich Auftraggeber an 

der Regelung in § 12 Absatz 3 UVgO orientieren.  

 

Die Vorschriften zur Dokumentation von Vergabeverfahren in § 6 UVgO sind 

auch für den Bereich der Vergabe freiberuflicher Leistungen anzuwenden.  

 

9 Vergabe von öffentlichen Aufträgen bei besonderen Unternehmen 

 

9.1 Anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen, Blindenwerkstätten und Inklu-

sionsbetriebe als bevorzugte Unternehmen 

 

Bei der Vergabe von Aufträgen sind Werkstätten für behinderte Menschen, Inklu-

sionsbetriebe und anerkannte Blindenwerkstätten wie folgt als bevorzugte Unter-

nehmen zu berücksichtigen: 

Bei Beschränkter Ausschreibung und Verhandlungsvergabe sind, sofern kein 

Teilnahmewettbewerb erfolgt, regelmäßig auch bevorzugte Unternehmen in an-

gemessenem Umfang zur Angebotsabgabe mit aufzufordern. Bei der Beurteilung 

der Wirtschaftlichkeit von Angeboten wird der von einem bevorzugten Unterneh-

men angebotene Preis mit einem Abschlag von 15 Prozent gewertet. Ist das An-

gebot eines bevorzugten Unternehmens ebenso wirtschaftlich wie das eines 

sonstigen bietenden Unternehmens, so ist dem bevorzugten Unternehmen der 

Zuschlag zu erteilen. 

 



 

 

Ein Verzeichnis der anerkannten Werkstätten und deren Produkte und Dienst-

leistungen ist im Internet unter der Internetseite der Bundesagentur für Arbeit 

veröffentlicht. Ein Verzeichnis der baden-württembergischen Inklusionsbetriebe 

und deren Produkte und Dienstleistungen ist im Internet unter der Internetseite 

der Kampagne „Inklusionsunternehmen Baden-Württemberg“ veröffentlicht. 

 

Zum Nachweis der Eigenschaft als bevorzugtes Unternehmen ist den Vergabe-

stellen bis zum Angebotstermin vorzulegen: 

  

a) bei Werkstätten für behinderte Menschen die von der Bundesagentur für Ar-

beit nach § 225 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) ausgesprochene 

Anerkennung; 

 

b) bei Blindenwerkstätten die Anerkennung im Sinne der §§ 5 und 13 des Blin-

denwarenvertriebsgesetzes (BliwaG).  

 

c) bei Inklusionsbetrieben die Vorlage einer Bescheinigung des Inklusionsamtes 

des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales, dass es sich um einen 

Inklusionsbetrieb nach § 215 SGB IX handelt; 

 

d) bei bietenden ausländischen Unternehmen die Vorlage einer Bescheinigung 

einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des Herkunftslandes. Wird eine 

solche Bescheinigung in dem betreffenden Land nicht ausgestellt, so kann 

sie durch eine Versicherung an Eides statt ersetzt werden, die die betref-

fende Einrichtung vor einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar 

oder jeder anderen befugten Behörde des betreffenden Staates abgibt.  

 

9.2 Justizvollzugsanstalten 

 

Leistungen, die von Justizvollzugsanstalten in Baden-Württemberg im Rahmen 

der Gefangenenarbeit angeboten werden, können im Wege der Eigenerledigung 

außerhalb des Vergaberechts vergeben werden. Für die landesunmittelbaren ju-

ristischen Personen des öffentlichen Rechts nach Nummer 2.2 ist im Einzelfall zu 

prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Vergabe nach § 108 GWB vorliegen. 

 

Das Justizministerium unterrichtet die Dienststellen, welche Leistungen von den 

Justizvollzugsanstalten Baden-Württemberg erbracht werden. 

 

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.iubw.de/unternehmen/
http://www.iubw.de/unternehmen/


 

 

10 Vergabeservice des Logistikzentrums Baden-Württemberg (LZBW) bei Ein-

zelbeschaffungen 

 

Auch für Bedarfsgegenstände, die nicht der gemeinsamen Beschaffung gemäß 

Nummer 14 unterliegen, können die Auftraggeber das LZBW mit der Durchfüh-

rung von Ausschreibungsverfahren sowie bei Bedarf auch mit der Aufbereitung 

und Bereitstellung der Ausschreibungsergebnisse in Form elektronischer Kata-

loge beauftragen. Dies gilt auch bei Vertragsgestaltungen und -verhandlungen. 

Nach § 108 Absatz 1 GWB können Aufträge an das LZBW vergeben werden, 

ohne ein Vergabeverfahren durchzuführen. Derartige Dienstleistungsaufträge 

können auch Beratungs- und Unterstützungsleistungen bei der Vorbereitung o-

der Durchführung von Vergabeverfahren umfassen.  

 

Die Auftraggeber teilen dem LZBW dazu die fachlichen Leistungsvorgaben mit. 

Bei der Durchführung der Ausschreibungsverfahren folgt das LZBW den Vorga-

ben der Auftraggeber, soweit nicht vergaberechtliche Vorschriften entgegenste-

hen. Die Zuschläge werden vom LZBW nach Maßgabe des Vergaberechts im 

Einvernehmen mit den Auftraggebern erteilt.  

 

Das LZBW stellt den Auftraggebern seinen Personal- und Sachaufwand für den 

Vergabeservice in Rechnung. 

 

11 Nachhaltige Beschaffung 

 

11.1 Berücksichtigung in Leistungsbeschreibung und Ausführungsbedingungen 

 

Bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung sind nachhaltige Aspekte zu be-

rücksichtigen, soweit sachgerecht und sofern ein sachlicher Zusammenhang mit 

dem Auftragsgegenstand besteht, es sei denn eine Berücksichtigung ist nur mit 

unverhältnismäßigem Aufwand möglich. Die Ergebnisse der Bedarfsanalyse fin-

den in die Leistungsbeschreibung Eingang. 

 

Die Auftraggeber sollen von den Unternehmen ein klimafreundliches Verhalten 

auch bei der Ausführung des Auftrags fordern, solange es sich um Bedingungen 

handelt, die sich auf die Auftragsausführung beziehen und im sachlichen Zusam-

menhang mit dem Auftragsgegenstand stehen.  

 

Das zentrale Portal für nachhaltige Beschaffung des Beschaffungsamtes des 

Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) – Kompetenzstelle für 



 

 

nachhaltige Beschaffung informiert über Gesetze, Regelungen, Leitfäden und 

Beispiele aus Bund, Ländern und Kommunen zur nachhaltigen Beschaffung 

(siehe Internetseite der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung).  

 

11.2  Umwelt- und klimarelevante Aspekte 

 

11.2.1 Grundsätze 

 

Im Rahmen der Vergabevorschriften ist von den für den vorgesehenen Verwen-

dungszweck gleichwertig geeigneten Erzeugnissen beziehungsweise Dienstleis-

tungen das Angebot zu bevorzugen, das bei Herstellung, Transport, Gebrauch 

und Entsorgung die geringsten Klima- und Umweltbelastungen hervorruft. Zur 

angemessenen Beachtung von Umweltschutz- und insbesondere Energieeffi-

zienzaspekten ist in der Leistungsbeschreibung, soweit vorhanden und bei der 

konkreten Beschaffung verwendbar, auf Gütezeichen zu verweisen, zum Beispiel 

auf die Anforderungskriterien der europäischen Energieverbrauchskennzeich-

nung oder freiwillige Kennzeichnungsprogramme wie „Blauer Engel“, Europäi-

sches Umweltzeichen oder andere gleichwertige Energieverbrauchs- und Um-

weltzeichen.  

 

Soweit Aufträge unter Umweltgesichtspunkten besonders sensibel sind, zum Bei-

spiel besondere Transportleistungen, Reinigung von Containern mit Abfall unbe-

kannter Herkunft, Entsorgung nicht mehr aufzubereitender Reinigungsflüssigkei-

ten, kann die auftragsbezogene notwendige umweltspezifische Eignung der Un-

ternehmen, insbesondere durch Nachweis einer Zertifizierung erbracht werden, 

zum Beispiel nach EMAS, ISO 14001 oder einem anderen Umweltmanagement-

system. 

 

11.2.2  Nachhaltige Beschaffung von Lebensmitteln 

 

Bei der Beschaffung von Lebensmitteln und Speisen sind die Leitsätze der Er-

nährungsstrategie des Landes Baden-Württemberg und die Ziele des Biodiversi-

tätsstärkungsgesetzes des Landes Baden-Württemberg zu beachten. Umwelt- 

und klimagerechte Aspekte, wie zum Beispiel nachhaltige, transparente und 

nachvollziehbare Lieferketten und kurze Transportwege von pflanzlichen und von 

tierischen Produkten, sollen berücksichtigt werden.  

 

Bei Produkten mit Gütezeichen entsprechend dem einschlägigen EU-Recht aner-

kannter Qualitätsprogramme, wie zum Beispiel dem Qualitätszeichen Baden-

https://www.nachhaltige-beschaffung.info/


 

 

Württemberg (QZBW) und dem Bio-Zeichen Baden-Württemberg (BIOZBW), gel-

ten diese Kriterien als erfüllt. Auch andere geeignete Nachweise werden akzep-

tiert, sofern nachvollziehbar nachgewiesen wird, dass die zu erbringenden Liefe-

rungen oder Dienstleistungen die Anforderungen des spezifischen Gütezeichens 

oder die angegebenen spezifischen Anforderungen erfüllen. 

 

11.2.3 Nachhaltige Beschaffung von Papierprodukten  

 

Zur Deckung des Bedarfs an Papier, Versand- und Verpackungsmaterial aus Pa-

pier, Pappe und Karton sind Recyclingprodukte zu beschaffen. Die Recyclingei-

genschaften gelten als erfüllt, wenn das Produkt mit dem Umweltzeichen „Blauer 

Engel“ zertifiziert ist oder gleichwertige Kriterien erfüllt. Dabei ist für registraturre-

levantes Schriftgut als Druckerpapier alterungsbeständiges Papier gemäß DIN 

6738 oder ISO 20494 zu beschaffen. 

 

11.2.4 Fair gehandelte Produkte  

 

Im Rahmen der Vergabevorschriften sollen unter den für den vorgesehenen Ver-

wendungszweck gleichwertig geeigneten Erzeugnissen beziehungsweise Dienst-

leistungen fair gehandelte Produkte bevorzugt werden. Dies kommt insbeson-

dere bei Agrarprodukten wie zum Beispiel Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, 

Orangen- oder Tomatensaft, Blumen sowie bei Sportartikeln, insbesondere Bäl-

len, Teppichen und Textilien in Betracht. 

 

Eine Berücksichtigung von fair gehandelten Produkten im Rahmen der Zu-

schlagskriterien setzt voraus, dass die für die Ausschreibung relevanten Kriterien 

des fairen Handels in der Leistungsbeschreibung aufgeführt sind. 

 

12 Vertragsbedingungen 

 

Als Vertragsbedingungen zu nennen sind insbesondere: 

 

a) die Verdingungsordnung für Leistungen, Teil B Allgemeine Vertragsbedin-

gungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) ist in der Regel in den 

Vertrag einzubeziehen; in der Auftragsbekanntmachung ist darauf hinzuwei-

sen, dass für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen die VOL/B 

in der Regel Anwendung findet; 

 



 

 

b) ab einem geschätzten Auftragswert von 20 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) 

die Besonderen Vertragsbedingungen nach dem LTMG (zu finden auf der In-

ternetseite der Servicestelle Landestariftreue- und Mindestlohngesetz beim 

Regierungspräsidium Stuttgart);  

 

c) für die Beschaffung von IT-Leistungen die Ergänzenden Vertragsbedingun-

gen (EVB-IT). Die Vertragsmuster und die entsprechenden Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen beziehungsweise die Besonderen Vertragsbedingungen 

für die Beschaffung und den Betrieb von DV-Anlagen und -Geräten sowie 

von DV-Programmen sind anzuwenden; die Hinweise zu den EVB-IT sind zu 

berücksichtigen; bei der Entscheidung welches der Vertragsmuster Anwen-

dung findet, ist die Entscheidungshilfe des Bundes heranzuziehen; die EVB-

IT einschließlich der Hinweise stehen auf der Internetseite des Beauftragten 

der Bundesregierung für Informationstechnik des BMI; 

 

d)  bei der Vergabe von IT-Dienstleistungen ist eine Vertragsbedingung hinsicht-

lich der Pflicht zur Meldung von Cyberangriffen beziehungsweise Sicherheits-

vorfällen aufzunehmen (Anlage 4); 

  

e) die Regelungen über die Sicherheitserklärung gemäß § 13 des Gesetzes 

über die Sicherheitsüberprüfung aus Gründen des Geheim- und Sabotage-

schutzes und den Schutz von Verschlusssachen - LSÜG, sofern diese An-

wendung finden; 

 

f) bei Vergaben von Werbeaufträgen, Heranziehung externer IT-Beratung, Be-

auftragung von Unternehmensberatungsfirmen und externer Fort- und Wei-

terbildung soll die Erklärung zur Technologie von L. Ron Hubbard gefordert 

werden (Anlage 1); 

 

g) in Fällen, in denen der Auftragnehmer nach § 4a E-Government-Gesetz Ba-

den-Württemberg in Verbindung mit der E-Rechnungsverordnung Baden-

Württemberg grundsätzlich den Zentralen Rechnungseingang Baden-Würt-

temberg (ZRE) zu verwenden hat, die Vereinbarung der Geltung der Nut-

zungsbedingungen des ZRE (ein entsprechender Textbaustein ist zu finden 

auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums Arbeitshilfen für die Be-

schaffung);  

 

  

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx
http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-IT-und-BVB/evb-it_bvb_node.html
http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-IT-und-BVB/evb-it_bvb_node.html
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/aufsicht-und-recht/oeffentliches-auftragswesen/vorschriften-fuer-landeseinrichtungen
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/aufsicht-und-recht/oeffentliches-auftragswesen/vorschriften-fuer-landeseinrichtungen


 

 

13 Wertung der Angebote, Zuschlagserteilung 

 

Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt auf der Grundlage des 

besten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Neben dem Preis oder den Kosten können 

unter anderem auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Zuschlagskriterien 

berücksichtigt werden.  

 

Bei der Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte einschließlich gegebenenfalls er-

mittelter Lebenszykluskosten ist der unter Umständen höhere Preis für die Be-

schaffung kein Hindernis, sofern er unter Berücksichtigung des § 7 LHO als wirt-

schaftlich angesehen werden kann.  

 

Zum Zwecke der Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes sollen so-

genannte Bewertungsmatrizen erstellt werden, in denen die maßgeblichen Zu-

schlagskriterien entsprechend der vorher festgelegten Gewichtung aufgeführt 

werden und in denen für die einzelnen Angebote Punktzahlen vergeben werden. 

 

Für den Fall, dass es bei der Wertung zu einer Wertungsgleichheit von zwei oder 

mehreren Angeboten kommt, sind im Voraus Regeln festzulegen und zu veröf-

fentlichen, zum Beispiel, dass in diesem Fall ein Losentscheid durchgeführt wird 

oder dass ein bestimmtes Kriterium („Jokerkriterium") den Ausschlag geben soll.  

 

14 Gemeinsame Beschaffung 

 

Die Anlagen 2 und 3 regeln die Zuständigkeit bei der gemeinsamen Beschaffung, 

den Büroshop des LZBW, die Beschaffungen durch die Hochschulen, den Verga-

bezeitraum, die Bedarfserhebung, IT-Beschaffungen und die Gegenstände der 

gemeinsamen Beschaffung. 

 

15 Schlussbestimmungen 

 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Oktober 2024 in Kraft. Sie tritt am 30. Sep-

tember 2031 außer Kraft.  

 

Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift tritt die VwV Be-

schaffung vom 24. Juli 2018 (GABl. S. 490), die durch Verwaltungsvorschrift vom 

5. Juni 2019 geändert worden ist (GABl. S. 217), außer Kraft.  
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Anlage 1 

(zu Nummer 12) 

 

Erklärung gemäß Nummer 12 Buchstabe f 

Erklärung 

Die Bewerberin/der Bewerber/die Bieterin/der Bieter versichert, dass bei Ausführung der 

Leistung 

• sie/er die Technologie von L. Ron Hubbard nicht anwendet, lehrt oder in sonstiger 

Weise verbreitet; 

• sie/er den zur Erfüllung des Vertrages eingesetzten Personen untersagt, die Technolo-

gie von L. Ron Hubbard bei Ausführung der Leistung anzuwenden, zu lehren oder in 

sonstiger Weise zu verbreiten;  

• nach ihrer/seiner Kenntnis keine der zur Erfüllung des Vertrages eingesetzten Perso-

nen die Technologie von L. Ron Hubbard anwendet, lehrt oder in sonstiger Weise ver-

breitet. 

 

Die Bewerberin/der Bewerber/die Bieterin/der Bieter verpflichtet sich, solche zur Erfüllung 

des Vertrages eingesetzte Personen von der weiteren Ausführung der Leistung unverzüg-

lich auszuschließen, die während der Vertragsdauer die Technologie von L. Ron Hubbard 

anwenden, lehren oder in sonstiger Weise verbreiten, soweit er hiervon Kenntnis hat. 

 

 

---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

Ort, Datum Unterschrift/Firmenstempel 

 

Mit der elektronischen Abgabe dieser Eigenerklärung zusammen mit dem Teilnah-

meantrag, der Interessenbestätigung oder dem Angebot, gilt diese als vom Bewer-

ber beziehungsweise Bieter unterschrieben. 

Sofern die Eigenerklärung in Textform nach § 126b BGB mithilfe elektronischer Mit-

tel übermittelt wird: 

 

___________________________________________________________________ 

Ort, Datum            Name der erklärenden Person (in Druckbuchstaben) 

 

___________________________________________________________________ 

Unterschrift (Faksimile oder Scan)  

Statt einer Unterschrift kann auch der Zusatz „diese Erklärung ist nicht unterschrie-

ben“ ergänzt werden.  



 

 

Anlage 2 

(zu Nummer 14) 

 

Gemeinsame Beschaffung 

 

1. Zuständigkeit für die Beschaffung von Gegenständen, die der gemeinsamen Be-

schaffung unterliegen 

 

Das Logistikzentrum Baden-Württemberg (LZBW) ist die zentrale Beschaffungsstelle 

des Landes im Sinne von § 120 Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen (GWB) und § 16 der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO). Die in 

Anlage 3 genannten Bedarfsgegenstände unterliegen der gemeinsamen Beschaf-

fung. Sie werden ausschließlich über das LZBW beschafft, soweit sich aus den nach-

stehenden Bestimmungen nichts anderes ergibt. Sofern darüber hinaus ein Auftrag-

geber einen in der Anlage 3 genannten Gegenstand aus besonderen Gründen selbst 

beschaffen möchte, ist hierzu die vorherige Zustimmung des LZBW erforderlich.  

 

Das LZBW kann zur besseren Wirtschaftlichkeit der gemeinsamen Beschaffung die 

Auswahl zwischen gleichartigen oder ähnlichen Produkten einschränken. Diese 

Standards sind für die Bedarfsdeckung der Auftraggeber im Rahmen der gemeinsa-

men Beschaffung verbindlich.  

 

Es ist nicht zulässig, dass ein Auftraggeber einen Gegenstand unter Verwendung 

des Ausschreibungsergebnisses des LZBW bei einem anderen Lieferanten be-

schafft. 

 

2. Büroshop des LZBW 

 

Das LZBW schreibt die Bedarfsgegenstände nach Anlage 3 aus und erteilt den Zu-

schlag. Die zugeschlagenen Artikel sind in über das Landesverwaltungsnetz zugäng-

lichen Katalogen zum Abruf eingestellt (sogenannter Büroshop des LZBW). Die Auf-

traggeber bestellen diese Artikel über einen elektronischen Warenkorb im Büroshop. 

Über das Leistungsangebot und die wesentlichen Rahmenbedingungen werden die 

Auftraggeber regelmäßig informiert. 

 

Die Auftraggeber sollen Abrufe aus dem Büroshop soweit wie möglich zusammen-

fassen. Der Wert eines Abrufes sollte 50 Euro brutto möglichst nicht unterschreiten. 

Das LZBW kann für einzelne Gegenstände der gemeinsamen Beschaffung andere 

Mindestbestellwerte festlegen. 



 

 

 

Die Lieferanten liefern die bestellten Artikel direkt an die Auftraggeber aus und rech-

nen mit diesen direkt ab. Bei Erhalt der Lieferung haben die Auftraggeber zu prüfen, 

ob die Lieferung nach Art, Menge, Preis und Beschaffenheit der Bestellung ent-

spricht. Bei offensichtlichen Mängeln ist die Lieferung zurückzuweisen oder nur unter 

Vorbehalt abzunehmen. In wiederkehrenden Fällen ist das LZBW unverzüglich zu 

unterrichten. 

 

In Rechtsangelegenheiten, welche die Vergabe betreffen, vertritt das LZBW in Ab-

stimmung mit den Auftraggebern, abweichend von der Bekanntmachung der Ministe-

rien über die Vertretung des Landes in gerichtlichen Verfahren und förmlichen Ver-

fahren vor den Verwaltungsbehörden, bei IT-Beschaffungen gegebenenfalls mit der 

Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW), das Land Baden-Württemberg 

als öffentlichen Auftraggeber. 

 

3. Hochschulen 

 

Die Hochschulen können Gegenstände der gemeinsamen Beschaffung selbst be-

schaffen, wenn die Beschaffung wirtschaftlicher wäre als bei einer gemeinsamen Be-

schaffung über das LZBW. Es wird ihnen empfohlen, nach Möglichkeit mit dem 

LZBW die Beteiligung an der gemeinsamen Beschaffung zu vereinbaren. 

 

4. Vergabezeitraum und Bedarfserhebung 

 

Gegenstände, die der gemeinsamen Beschaffung unterliegen und regelmäßig benö-

tigt werden, sollen vom LZBW möglichst für bestimmte jeweils festzulegende Be-

schaffungszeiträume beschafft werden. Der Beschaffung dieser Gegenstände geht 

eine Bedarfsermittlung durch das LZBW voraus. Soweit das LZBW den voraussichtli-

chen Bedarf nicht aufgrund vorhandener Daten selbst hinreichend einschätzen kann, 

haben die Auftraggeber auf Anforderung ihren Bedarf für einen bestimmten Vergabe-

zeitraum mitzuteilen.  

 

Tritt bei den Auftraggebern unerwarteter Bedarf an Gegenständen auf, die der ge-

meinsamen Beschaffung unterliegen und die nicht im Büroshop zum Abruf bereitge-

stellt sind, so ist dieser dem LZBW mitzuteilen und über dieses zu beschaffen, soweit 

nichts anderes bestimmt ist.  

 

5. Sonderregelungen für IT-Beschaffungen  

 



 

 

Für die Beschaffung von Geräten und Programmen der Informationstechnik für die 

Landesverwaltung, an die keine fachspezifischen Anforderungen gestellt werden, ist 

grundsätzlich die BITBW entsprechend § 2 Absatz 1 Nummer 3 des Gesetzes zur Er-

richtung der Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg zuständig, soweit die Be-

schaffung nicht gemäß Anlage 3 Nummer 12 dem LZBW zugewiesen ist. 

 

Für diese IT-Geräte erstellt die BITBW in Abstimmung mit den Ressorts die Leis-

tungsvorgaben und stimmt diese über den Arbeitskreis Informationstechnik ab. Die 

vom Beschaffungsamt des BMI unter der Internetseite des Bundesverbandes Infor-

mationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. veröffentlichten Leitfä-

den zur produktneutralen Ausschreibung der IT-Geräte werden beachtet. 

 

Bei der Vergabe von IT-Dienstleistungen ist in den Vertrag die ergänzende Vertrags-

bedingung hinsichtlich der Pflicht zur Meldung von Cyberangriffen beziehungsweise 

Sicherheitsvorfällen aufzunehmen (Anlage 4).  

  

https://www.itk-beschaffung.de/Leitfäden
https://www.itk-beschaffung.de/Leitfäden


 

 

Anlage 3 

(zu Nummer 14) 

 

Gegenstände der gemeinsamen Beschaffung 

 

Der gemeinsamen Beschaffung unterliegen folgende Bedarfsgegenstände: 

 

1. Büromaterial des laufenden Geschäftsbedarfs: 

  

a) Büropapier: zum Beispiel Druck- und Kopierpapier (Recyclingpapier), Hochleis-

tungspapier/Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker, Schreibpa-

pier liniert, kariert und blanco, Plotterpapier; 

 

b) Versandmittel: zum Beispiel Briefumschläge (mit und ohne Fenster), Versandta-

schen (mit und ohne Polsterung), Versandkartons, Falttaschen, Faltkartons, 

Verpackungsmaterial; 

 

c) Ordnungsmittel zur Archivierung und Aufbewahrung: zum Beispiel Ordner, Ord-

nerzubehör, Ringbücher, Register, Mappen, Hefter, Ablageboxen, Hüllen; 

 

d) Schreib- und Korrekturmittel: zum Beispiel Kugelschreiber, Tintenroller, Gel-

schreiber, Füller, Faserschreiber- und Fineliner, Marker, sonstige Stifte- und 

Bleistifte, Radierer, Anspitzer, Maßstäbe und Lineale, Korrekturmittel; 

 

e) Büroarbeitsmittel: zum Beispiel Klebemittel, Tisch- und Handabroller, Hefter, 

Heftklammer, Klammer, Locher, Haftmagnete, Scheren, Lineal, Briefablagen, 

Schreibtischorganizer, Schreibtischunterlagen, Schubladeneinsätze, Laufmap-

pen, Schreibmappen, Konferenz- und Notizbücher, Geschäftsbücher, Schreib- 

und Notizblöcke, Zettelkästen und Einlagen, Haftstreifen, Page-Marker; 

 

f) Stempel und Stempelkissen und passendes Zubehör; 

 

2. die dem jeweiligen Stand der Bürotechnik entsprechenden Bürogeräte: zum Beispiel 

Tischrechner und Taschenrechner, Diktiergeräte, Aktenvernichter, Schneidemaschi-

nen, Laminiergeräte, Bindegeräte, Digitalkameras, Beschriftungsgeräte, Ventilatoren, 

Heizlüfter; 

 

3. Schulungsraumausstattung: zum Beispiel Daten- und Videoprojektoren, Leinwände, 

Flipcharts, Medien- und Präsentationstechnik allgemein; 



 

 

 

4. Hygiene- und Reinigungsmittel: 

 

a) Hygienepapiere: zum Beispiel Papierhandtücher, Toilettenpapier, Küchenrollen; 

 

b) Hygieneartikel: zum Beispiel Abfallbeutel und Abfallbehälter;  

 

c) Reinigungs- und Spülmittel, Reinigungs- und Allzwecktücher, Reinigungszube-

hör, Seifen und Cremes; 

 

5. Leuchtmittel und Zubehör: zum Beispiel Glühlampen, Leuchtstofflampen, Kompakt-

leuchtstofflampen, Halogenlampen, LED-Lampen und LED-Leuchtstoffröhren, Ta-

schenlampen, Starter und sonstiges Leuchtmittelzubehör; 

 

6. Technisches Zubehör: zum Beispiel Steckdosenleisten, Verlängerungskabel/-trom-

meln, Kabel und -kanäle, Werkzeuge, Schrauben- und Dübelsets, E-Prüfgeräte, 

Spannungsmesser, Ladegeräte, Gewebe- und Kreppbänder, Batterien aller Art; 

 

7. Personenkraftwagen für die Dienstfahrzeugflotten der Fahrbereitschaften; ausge-

nommen sind Neubeschaffungen von Sonderbedarfen, Einsatz- und Spezialfahrzeu-

gen sowie von Dienstfahrzeugen für Behördenleitungen; 

 

8. Kraftfahrzeugersatzteile und -zubehör: zum Beispiel Sommer- und Winterreifen, 

Fahrzeugbatterien, Autolampen, Filter aller Art, Scheibenwischer und Wischblätter, 

Pflegemittel, Kraft- und Schmierstoffe, Tankkarten und Ladekarten für Stromtankstel-

len für die allgemeine Fahrzeugflotte; 

 

9. Zubehör und Verbrauchsmaterial der Datenverarbeitung: zum Beispiel Speicherme-

dien (DVD, CD-ROM, Speicherkarten, USB-Sticks und Blu-ray Disc - BD), Tintenpat-

ronen, Toner; 

 

10. Büroeinrichtung, Standard-Möbel: 

 

a) Büromöbel einschließlich ergonomischer Sonderausstattung (Schreibtische, 

elektromotorisch höhenverstellbare Steh-Sitz-Schreibtische sowie Büroarbeits-

stühle, Stehhilfen, Container, Schränke und Regale, Beistell- und Bespre-

chungstische); 

 

b) Möblierung der Konferenzräume (Stühle, Tische, Regale und Schränke); 



 

 

 

Ausgenommen von der gemeinsamen Beschaffung sind Ergänzungsbeschaffungen 

der bestehenden Möbelausstattung in dem nach § 132 GWB beziehungsweise § 47 

UVgO zulässigen Rahmen sowie Beschaffungen von Justizvollzugsanstalten (siehe 

Nummer 9.2). Eine Beteiligung des LZBW ist in diesen Fällen nicht erforderlich; 

 

11. Druckaufträge aller Art. Die Dienststellen können Druckaufträge, deren geschätzter 

Auftragswert 5 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigt, bei Bedarf selbst ver-

geben. Nicht der gemeinsamen Beschaffung unterliegen Druckaufträge für Sitzungs-

protokolle und Beilagen des Landtags, Steuerformulare, Haushaltspläne und Haus-

haltsrechnungen, Prüfungsfragen, Verschlusssachen, Druckaufträge an Justizvoll-

zugsanstalten sowie an Werkstätten für behinderte Menschen, Blindenwerkstätten, 

Inklusionsbetriebe und Druckaufträge der Finanzkontrolle (Denkschrift und derglei-

chen); 

 

12. Informationstechnik (IT): 

 

a) Standardgeräte der Informationstechnik im Clientbereich: zum Beispiel statio-

näre und tragbare Personalcomputer, Bildschirme, Kommunikationstechnik für 

Personalcomputer (UCC (Headsets, Webcams, etc.)), Eingabegeräte, Drucker 

und andere Peripheriegeräte und zugehörige Dienstleistungen (auch Finanzie-

rung); 

 

b) Standardgeräte der Informations- und Kommunikationstechnik im Serverbe-

reich: Standard-Industrie-Server (x86-Architektur) und dazugehörige Dienstleis-

tungen (auch Finanzierung); 

 

c) standardisierte IuK-Dienstleistungen; 

 

d) Multifunktionsdrucker (MFP) und dazugehörige Dienstleistungen (auch Finan-

zierung); 

 

e) E-Screens/Interaktive Screens; 

 

13. Anzeigenschaltungen (Abschluss eines Rahmenvertrags mit einer Anzeigenagentur) 

in überregionalen Presseorganen sowie im Internet; 

 

14. Paketpostdienstleistungen. 

  



 

 

Anlage 4 

(zu Nummer 12) 

 

Ergänzende Vertragsbedingung 

 

Meldung von Cyberangriffen beziehungsweise Sicherheitsvorfällen 

 

Der Auftragnehmer wird im Rahmen der vertraglichen Nebenpflichten den Auftraggeber 

unverzüglich informieren, wenn er auf Basis konkreter Anhaltspunkte erkennt, dass eine in 

feindseliger Willensrichtung begangene Handlung betreffend die IT-Infrastruktur des Auf-

tragnehmers oder des Auftraggebers, zum Beispiel ein Cyberangriff, zu einem Schaden 

oder einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der schutzwürdigen Interessen des Auf-

traggebers, seiner Kunden oder seiner Beschäftigten führt. Dies gilt entsprechend, wenn 

aufgrund einer derartigen Handlung ein Schaden oder eine schwerwiegende Beeinträchti-

gung bereits eingetreten ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Auftragnehmer 

den Auftraggeber über anderweitige den Auftraggeber betreffende Sicherheitsvorfälle in 

Kenntnis setzen. 

 

Die Meldung ist an (… Adressat/Kontakt im Einzelfall eintragen …) zu richten. 

 

Soweit berechtigte Interessen nicht entgegenstehen, hat die Meldung insbesondere fol-

gende Angaben zu umfassen: 

 

• konkrete Beschreibung des Vorfalls; 

 

• Zeitpunkt des Bekanntwerdens; 

 

• den erkannten oder vermuteten Angriffsvektor; 

 

• Erkenntnisse zu einer möglichen Kompromittierung von Daten der Landesverwaltung 

Baden-Württemberg oder der DV-Infrastruktur der Landesverwaltung Baden-Würt-

temberg; 

 

• ob es sich um einen meldepflichtigen Vorgang nach Artikel 33 der Datenschutz-

Grundverordnung handelt und ob eine Meldung an die/den zuständige/n Landesbe-

auftragte/n für Datenschutz und Informationsfreiheit erfolgt ist; 

 

• ob das Landeskriminalamt oder sonstige (Strafverfolgungs-)Behörden informiert wor-

den sind; 



 

 

 

• die Benennung einer Ansprechperson des Auftragnehmers bezüglich des Vorfalls für 

den Auftraggeber; 

 

• die Art der Zugriffe der Mitarbeiterinnen beziehungsweise der Mitarbeiter des Auf-

tragnehmers auf die DV-Infrastruktur der Landesverwaltung Baden-Württemberg. 

 

Der Aufragnehmer wird den Auftraggeber erforderlichenfalls bei der Bearbeitung der Vor-

gänge und der Aufklärung des Sachverhalts zu unterstützen. 

 

Diese Benachrichtigung lässt anderweitige Meldepflichten insbesondere auch Melde- und 

Benachrichtigungspflichten nach Artikel 33 und Artikel 34 DSGVO unberührt. 

 

Der Auftraggeber wird auf die berechtigten Interessen des Auftragnehmers bei der Bear-

beitung des Vorgangs Rücksicht nehmen. Er erkennt insbesondere an, dass die Eindäm-

mung des Vorfalls durch den Auftragnehmer Vorrang vor einer Meldung an den Auftragge-

ber haben kann. 


